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B e s c h l u s s p r o t o k o l l   
der 42. Sitzung des Kreistages am 30.05.2024 
 
 
Beschluss-Nr. 240-42/2024 
Bestätigung des Jahresabschlusses 2021 und Entlastung des Landrates des Landkreises 
Anhalt-Bitterfeld für das Haushaltsjahr 2021 
 

B e s c h l u s s 
Der Kreistag beschließt die Bestätigung des Jahresabschlusses 2021 zum Stichtag 31.12.2021 
und erteilt dem Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld für die Haushaltsführung 2021 die 
Entlastung. Das positive Jahresergebnis in Höhe von 6.453.782,35 EUR wird im Jahr 2022 
unter dem Eigenkapital als Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 
ausgewiesen. 

 

 
Beschluss-Nr. 241-42/2024 
Überleitung der Musikschullehrer des Landkreises Anhalt-Bitterfeld von Honorarverträgen in 
Anstellungsverhältnisse zum 01.01.2025 
 

B e s c h l u s s 
Der Kreistag beschließt die Überleitung der Musikschullehrer der Kreismusikschulen des 
Landkreises Anhalt-Bitterfeld von Honorarverträgen in Anstellungsverhältnisse zum 01.01.2025 
und stimmt dem Stellenaufwuchs von 10 Personalstellen zu. 

 
 
Beschluss-Nr. 242-42/2024 
Genehmigung von außerplanmäßigen Auszahlungen im Budget des BKR im laufenden HH-
Jahr 2024 
 

B e s c h l u s s 
Der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld beschließt außerplanmäßige Auszahlungen 
im Budget des BKR für das laufende HH-Jahr 2024 in Höhe von 1.325.579,52 Euro.  
 

 
Beschluss-Nr. 243-42/2024 
Kommunale Verfassungsbeschwerde der Landkreise gegen das Finanzausgleichsgesetz 
2024 beim Bundesverfassungsgericht zur Feststellung des Anspruches der Landkreise auf 
finanzielle Mindestausstattung nach Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz 
 

B e s c h l u s s 
1. Der Kreistag Anhalt-Bitterfeld sieht das Land in der Pflicht, die finanzielle 

Mindestausstattung nicht nur der Gemeinden, sondern auch der Landkreise im Land 

Sachsen-Anhalt dauerhaft und verlässlich sicherzustellen. 

2. Der Kreistag unterstützt aus diesem Grund die Absicht der Landkreise Mansfeld-

Südharz und Salzlandkreis vom Bundesverfassungsgericht feststellen zu lassen, dass 

auch für die Landkreise ein Anspruch auf finanzielle Mindestausstattung nach Artikel 28 

Abs. 2 Grundgesetz besteht.  

3. Der Kreistag Anhalt-Bitterfeld nimmt zur Kenntnis, dass die Kosten für eine 

Verfahrensvertretung vor dem Bundesverfassungsgericht solidarisch von allen elf 

Landkreisen aus dem Haushalt des Landkreistages Sachsen-Anhalt getragen werden.                    

 



 
Beschluss-Nr. 244-42/2024 
Antrag der Fraktion SPD-Grüne - Prüfung einer Klagemöglichkeit der Zulässigkeit der 
Neuregelung des § 102 Absatz 3 KVG LSA vor dem Landesverfassungsgericht 
 
 

B e s c h l u s s 
Der Kreistag beschließt, im Falle des Inkrafttretens der Neuregelung des § 102 Absatz 3 des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der nachfolgenden Fassung der 
Landtagsdrucksache prüfen zu lassen, ob es eine Möglichkeit der Klage des Landkreises gegen 
diese Regelung vor dem Landesverfassungsgericht gibt. Bei Bejahung ist dem Kreistag ein 
Beschluss zur Einlegung der Klage zur Entscheidung vorzulegen. 
 

 
 
Beschluss-Nr.: 245-42/2024 
Missbrauch von Sozialleistungen durch Staatsbürger aus der Ukraine aufdecken, verhindern 
und abstellen! 
 
 

B e s c h l u s s    (mehrheitlich abgelehnt) 
Der Kreistag beauftragt den Landrat, eine Überprüfung der Leistungsbezieher aus der Ukraine 

nach dem Vorbild des Landkreises Nordhausen durchzuführen. Personen, die sich hier nicht 

entsprechend der Rechtslage aufhalten, sind durch die Ausländerbehörde bei der 

entsprechenden Meldebehörde abzumelden. Sämtliche Leistungen, die zu Unrecht bezogen 

wurden und werden (z.B. Miete, Bürgergeld, Nebenkosten, Erstausstattung, Medizinische 

Versorgung etc.) sind in der Folge einzustellen und zurückzufordern! 

Des Weiteren muss nach dem Vorbild des Ilm-Kreises überprüft werden, ob hier gemeldete 

Ukrainer zu Unrecht Sozialleistungen empfangen. Insbesondere Personen, die bereits in anderen 

EU-Ländern registriert sind und dort Leistungen empfangen und Personen mit doppelten 

Staatsbürgerschaften, die keinen Anspruch haben. 

Der Kreistag soll noch vor der Sommerpause über die eingeleiteten Maßnahmen und die 
Ergebnisse informiert werden. 

 
 
 
 
 
 
gez. Grabner 
Landrat  


